
 

 

Good Practice Center 
Förderung von Benachteiligten in der Berufsbildung 
 
G L O S S A R 
 
 

 
http://www.good-practice.de/glossar.php  
 
 
  

 
 
 

 

Sozial Benachteiligte 

Der Benachteiligtenbegriff schließt neben einer individuellen Beeinträchtigung vor allem eine 
soziale Benachteiligung mit ein. Die Betroffenen gelten als sozial benachteiligt, wenn ihre 
Lebenschancen erheblich eingeschränkt werden, weil sie einer bestimmten Gruppe 
angehören. Sowohl das dritte als auch das achte SGB verbinden mit der sozialen 
Benachteiligung Rechtsansprüche.  

Von einer sozialen Benachteiligung ist in der Regel immer dann auszugehen, wenn die 
altersmäßige gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist, 
insbesondere bei Haupt- und Sonderschülern ohne Schulabschluss, Absolventen eines 
Berufsvorbereitungsjahres, Abbrechern von Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, schulischer 
und beruflicher Bildungsgänge, Langzeitarbeitslosen, jungen Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, jungen Menschen mit Sozialisationsdefiziten, jungen Menschen, die in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten sind, bei ausländischen jungen Menschen und 
Aussiedlern (mit Sprachproblemen) auch dann, wenn ihre schulischen Qualifikationen höher 
als der Hauptschulabschluss liegen; schließlich bei jungen Menschen mit misslungener 
familiärer Sozialisation und durch gesetzliche Rahmenbedingungen benachteiligte Mädchen 
und junge Frauen. 
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